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Verwaltungsbericht
der Direktion
des Fürsorgewesens
Direktor: Bis l.Juni 1966 Herr Regierungsrat Erwin Schnei¬

der, seither Herr Regierungsrat Adolf Blaser
Stellvertreter: Bis l.Juni 1966 Herr Regierungsrat Dr.Robert

Bauder, seither Herr Regierungsrat Dewet Buri

Nach vierjähriger Tätigkeit als kantonaler Fürsorgedirektor
verliess Herr Regierungsrat Erwin Schneiderauf den l.Juni 1966

die Fürsorgedirektion, um die Baudirektion zu übernehmen.
Ihm sei auch an dieser Stelle für die grosse und fruchtbare
Arbeit gedankt, die er als Vorsteher der Fürsorgedirektion
leistete. Die Direktion des Fürsorgewesens wurde Herrn
Regierungsrat Adolf Blaser zugeteilt, der gleichzeitig auch der
Gesundheitsdirektion vorsteht.

I. Allgemeines

A. Gesetzgebung und Behörden

a) Dem interkantonalen Konkordat über die wohnörtliche
Unterstützung gehören nunmehr alle Kantone an, nachdem ihm auf
den I.Januar 1967 auch der Kanton Thurgau beigetreten ist.
Auf den gleichen Zeitpunkt trat der Kanton Graubünden der
interkantonalen Verwaltungsvereinbarung über die Unterstützung
von Doppelbürgern bei.

b) Durch Artikel 24 des Gesetzes vom 17. April 1966 über
Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung wurden auf den Uuli 1966 die im dritten Teil
des Fürsorgegesetzes geordnete Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenfürsorge und mit ihr alle übrigen diesen Fürsorgezweig
betreffenden Erlasse aufgehoben. Die versicherungsmässig
ausgestalteten Ergänzungsleistungen, die von der kantonalen
Ausgleichskasse festgesetzt und ausgerichtet werden, treten
an die Stelle der bisherigen Fürsorgeleistungen. - Durch Artikel

25 des Ergänzungsleistungengesetzes erhielten einige
Bestimmungen des Fürsorgegesetzes einen andern Wortlaut. Artikel 14

beschränkt sich in seiner neuen Fassung nicht mehr auf die
Aufstellung des Grundsatzes der staatlichen und kommunalen
Förderung der Ausbildung der Mitglieder und Beamten der
Fürsorgebehörden, sondern bildet die gesetzliche Grundlage
für die Förderung der Ausbildung von Sozialarbeitern
überhaupt und für die Ausrichtung von Ausbildungsstipendien. -
Der durch Artikel 25 ebenfalls abgeänderte Artikel 37 Absatz 2

des Fürsorgegesetzes ermöglicht dem Regierungsrat eine
Regelung, wonach nun auch der Staat (und nicht bloss, wie
bisher, die Gemeinden) gewisse Aufwendungen für das
Fürsorgepersonal sowie die Aufwendungen für die in Artikel 14

genannten Zwecke in die Lastenverteilung einbeziehen kann.
In Ausführung dieser abgeänderten Gesetzesbestimmungen
erliess der Regierungsrat am 29.Juli1966d\e Verordnung über die

Förderung der Ausbildung von Sozialarbeitern und die Verordnung
über die Verteilung von Besoldungskosten für Fürsorger und

Fürsorgerinnen, die beide rückwirkend auf den l.Juli 1966 in
Kraft traten und auf diesen Zeitpunkt die Verordnung vom
29.Juni 1962 über die Verteilung von Personalkosten der
Fürsorgebehörden ersetzten. - Schliesslich wurde durch Artikel 25

des Ergänzungsleistungengesetzes dem Fürsorgegesetz ein
neuer Artikel 138bu beigefügt, der den Grossen Rat ermächtigt,
durch Dekret die Ausrichtung besonderer Zuschüsse für
Personen zu ordnen, für welche die Leistungen der Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung und die Ergänzungsleistungen

nicht genügen, sowie für Personen, die unverschuldet
in wirtschaftliche Bedrängnis geraten sind und keiner erzieherischen

Betreuung bedürfen. Der Grosse Rat erliess das
Dekret über Zuschüsse für Betagte, Hinterlassene, Invalide und
andere minderbemittelte Personen am 12.September 1966 und
setzte es auf den I.Januar 1967 in Kraft. Die Zuschüsse gemäss
diesem Dekret, deren Ausrichtung eine obligatorische
Gemeindeaufgabe ist, übernehmen die Aufgabe der bisherigen
Notstandsfürsorge, weshalb der Regierungsrat mit Beschluss
vom 15.November 1966 auf den 31. Dezember 1966 die Verordnung

vom 25.Mai 1962 über die Notstandsfürsorge der
Gemeinden aufhob.

c) Auf den 1. April 1966 hatte der Bundesrat die in Artikel 10

der Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung festgesetzten Beiträge an die
Sonderschulung von Kindern, denen infolge Invalidität der Besuch der
Volksschule nicht möglich ist, erhöht, den Schulgeldbeitrag
von Fr.2.- auf Fr.6.- im Tag und den Kostgeldbeitrag von Fr.3,-
auf Fr.4.- im Tag, und zwar in der Erwartung, dass auch die in

Artikel 19 des Invalidenversicherungsgesetzes vorausgesetzten
Beiträge der Kantone und Gemeinden verdoppelt werden.
Dies bedingte Abänderungen des Dekretes über die
Schulungskostenbeiträge der Gemeinden für gebrechliche Kinder und der
Verordnung über den Staatsbeitrag für invalide Kinder, die vom
Grossen Rat am 7.November 1966 und vom Regierungsrat am
25.November 1966 beschlossen wurden und am I.Januar 1967

in Kraft traten. Beide Beiträge wurden auf Fr.2- im Tag erhöht.

d) Das wegen der Maul- und Klauenseuche vom Grossen Rat

am W.Februar 1966 rückwirkend auf den 4.November 1965

erlassene Dekret über ausserordentliche Fürsorgeleistungen für
Erwerbstätige, die infolge seuchenpolizeilicher Massnahmen in
Not geraten sind, konnte auf den 31. Mai 1966 ausser Kraft
gesetzt werden, nachdem alle zur Bekämpfung der Seuche getroffenen

Massnahmen dahingefallen waren und die Weiterausrichtung

der im Dekret vorgesehenen Beiträge durch die
Gemeinden sich nicht rechtfertigte.

e) Die Fürsorgedirektion erliess 1966 folgende Kreisschreiben:
Fü Nr.34 vom 3.Juni betreffend Ergänzungsleistungen zur
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung,

16



234 Fürsorgewesen

Fü Nr.35 vom I.September betreffend Ausbildung von
Sozialarbeitern und Besoldungskosten für Fürsorger und Fürsorgerinnen,

Fü Nr.36 vom 22.November betreffend Haftung des
fürsorgepflichtigen Gemeinwesens für Spitalkosten,
Fü Nr.37 vom I.Dezember betreffend Zuschüsse für Betagte,
Hinterlassene, Invalide und andere minderbemittelte Personen,
Fü Nr.38 vom 8. Dezember betreffend Schulungskostenbeiträge
der Gemeinden für gebrechliche Kinder und Staatsbeiträge für
invalide Kinder,
Fü Nr.39 vom 15. Dezember betreffend Burgergutsbeiträge,

f) Parlamentarische Eingänge. Das Postulat von Herrn Grossrat
Stauffer (Büren) vom 7. September 1966 betreffend Pflichtenkreis

der Fürsorgeinspektoren und dasjenige von Herrn Grossrat

Dr. Grob vom 14. September 1966 betreffend gesamtschweizerische

Zusammenarbeit für behinderte Kinder wurden beide vom
Grossen Rat in der Novembersession angenommen, das erstere
allerdings nur mit knappem Mehr. Die Behandlung des von
Herrn Grossrat Kopp am 9.November 1966 eingereichten
Postulates betreffend Intensivierung des Kampfes gegen den
Alkoholismus und diejenige der am 17.November 1966 von
Herrn Grossrat Ischi eingereichten Interpellation betreffend die

Frage des Wiederaufbaues der durch Brand zerstörten Scheune
des staatlichen Knabenerziehungsheimes Aarwangen erfolgte
nicht mehr im Berichtsjahr.

g) Die kantonale Fürsorgekommission, die im Berichtsjahr eine

einzige Sitzung abhielt, begutachtete Bauvorlagen betreffend
Fürsorgeheime und besondere Fürsorgeeinrichtungen, behandelte

Naturschadenfondsgeschäfte und nahm die Berichte
ihrer Mitglieder über die 1966 in Fürsorgeheimen ausgeführten
Besuche entgegen. - Wegen Erreichung der Altersgrenze
schied Herr Fritz Stalder, Landwirt, Haslenbach, Sumiswald,
als Kommissionsmitglied aus. An seiner Stelle wurde auf den

I.Januar 1967 als neues Mitglied gewählt Herr Hans König,
Landwirt, Schwendi, Bigenthai.

h) Die kantonale Kommission zur Bekämpfung des Alkoholismus
verlor ihr Mitglied Herrn alt Direktor Hans Kellerhals, der am
7. Januar 1966 nach nahezu 24jähriger Zugehörigkeit zur
Kommission gestorben ist. An seiner Stelle wurde Herr Paul

Loosli, Direktor der Anstalten in Witzwil, in die Kommission
gewählt. Den im Verlaufe des Berichtsjahres durch den Rücktritt

von Herrn Prof. Dr. Zurukzoglu freigewordenen Sitz nahm
Herr Dr. med. Gustav Bracher, Bern, ein. Auf Jahresende traten

zurück Herr alt Regierungsstatthalter Marcel Bindit, Münster,

altershalber und Herr Curé Georges Sauvain, Les Breuleux,

berufshalber; ihre Sitze in der Kommission sind noch nicht
wiederbesetzt. - An zwei Sitzungen behandelte die Kommission

hauptsächlich Fragen derSubventionierung von Gemeindestuben,

des Handels mit alkoholischen Getränken und der
Alkoholreklame, der Schulaufklärung und der Bauplatzverpflegung.

Ferner erörterte sie die Konsequenzen, welche sich
aus der Verwerfung der Initiative betreffend Bekämpfung des

Alkoholismus durch Volksentscheid vom 16.Oktober 1966 auf
kantonalem Boden ergeben. Einstimmig wurde die Notwendigkeit

einer noch wirksameren Abwehrtätigkeit gegen die auch
nach Auffassung des Bundesrates und der eidgenössischen
Räte erhöhten Alkoholgefahren betont.

i) Konferenzen der Kreisfürsorgeinspektoren fanden in Thun,
Lyss und Saignelégier statt. An ihnen wurden das Gesetz über

Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung und das Dekret über Zuschüsse für Betagte,
Hinterlassene, Invalide und andere minderbemittelte Personen
behandelt und im Zusammenhang mit dem (unter Lit.f hiervor
erwähnten) Postulat von Herrn Grossrat Stauffer (Büren) die

heutigen Aufgaben der Kreisfürsorgeinspektoren und die
allfällige Umwandlung der Organisation auf diesem Gebiet erör¬

tert. - Bei den Kreisfürsorgeinspektoren traten folgende
Mutationen ein:
Kreis 1 G. Weber, Aarberg, bisher,

Max Kuli, Sekundarlehrer, Aarberg, neu.
Kreis 2 Pfarrer Ernst Moritz Fischer, Seedorf, bisher,

Pfarrer Jürg Tschachtli, Radelfingen, neu.
Kreis 3 Pfarrer Walter Matter, Schupfen, bisher,

Pfarrer Ernst Friedrich Baumann, Rapperswil, neu.
Kreis 30 Walter Küng-Küffer, Ins, bisher,

Heinrich Jost-Burkhart, Lehrer, Müntschemier, neu.
Kreis 41 Paul Flühmann, Wilderswil, bisher,

Viktor Boss, Sekundarlehrer, Grindelwald, neu.
Kreis 49 Otto Weibel, Bowil, bisher,

Hans Inniger, Lehrer, Grosshöchstetten, neu.
Kreis 56 Rodolphe Wittwer, Reconvilier, bisher,

Jean Botteron, chef d'atelier, Tavannes, neu.
Kreis 82 Ernst Stettier, Rüderswil, bisher,

Edwin Loosli, Sekundarlehrer, Signau, neu.
Kreis 87 Christian Kammacher, Lenk i.S., bisher,

Alfred Schwarz, Lehrer, Lenk i.S., neu.
Kreis 94 Walter Bütschi, Schwarzenegg, bisher,

Hans Wilhelm Wegmüller, Sekundarlehrer, Schwarzen-
egg/Horben, neu.

Kreis 96 Gottfried Hirsbrunner, Hasle-Rüegsau, bisher,
Hans-UeliMüller, Lehrer, Affoltern i.E., neu.

B. Personal

Die Direktion des Fürsorgewesens beschäftigte am Jahresende

54 Personen (einschliesslich 1 Hauswart und 1 Abwart)
gegenüber 61 am Jahresanfang. - Auf Ende Juni 1966 trat
Herr Dr. Jeanneret als Vorsteher der Abteilung Armenfürsorge
der Fürsorgedirektion zurück. Als sein Amtsnachfolger wurde
gewählt Herr Ernst Ramseier, bisher Adjunkt der Direktion, der
als solcher ersetzt wurde durch Herrn Max Nyffeler, bisher Lehrer

in Treiten.

II. Fürsorge der bernischen Gemeinden

Die Beratung der Gemeindefürsorgeorgane durch Beamte des
kantonalen Fürsorgeinspektorates wurde im Berichtsjahr
fortgesetzt. Wenn auch die Anmeldung manchmal auf wenig
Sympathie oder gar Verständnis stiess, so waren die Teilnehmer

doch stets froh, dass alle aufgetauchten Fragen hatten
behandelt und geklärt werden können. Viele Einzelfälle wurden
eingehend besprochen, woraus sich allerlei grundsätzliche
Fragen ergaben, z. B. über die Handhabung des interkantonalen
Unterstützungskonkordates. In dieser Hinsicht ist die
Orientierung vor allem kleiner Gemeinden durch Kreisschreiben nicht
wirksam genug. Als sehr nützlich erwies sich die Beratung
hinsichtlich des Bezuges der Ergänzungsleistungen zur Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung. Die von der kantonalen

Ausgleichskasse überall durchgeführten Kurse genügten
nicht, weil an ihnen die Ausgleichskassenleiter und nicht die
Fürsorgeorgane teilgenommen hatten. Die Schulzahnpflege
findet immer mehr Eingang, wird jedoch durch den Mangel an
Schulzahnärzten behindert. In vielen Gemeinden wurden
Anstrengungen zur Schaffung einer Hauspflegeorganisation
unternommen. Die organisierte Hauspflege, welche die Haushaltführung

in Familien bezweckt, in denen die Mutter oder ein
anderes die Hausgeschäfte besorgendes Familienglied wegen
Krankheit, Wochenbett oder Rekonvaleszenz daran verhindert
ist, erweist sich immer mehr als überaus wertvolle Fürsorgeeinrichtung.

Dass für ihre Beanspruchung angemessene
Benützungsgebühren erhoben werden sollen, folgt schon aus der Ver-
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Ordnung über die Aufwendungen des Staates und der Gemeinden

für besondere Wohlfahrts- und Fürsorgeeinrichtungen;
nur Minderbemittelten sind die Gebühren ganz oder teilweise
zu erlassen.
Nicht selten hört man die Befürchtung, das in der neuen
bernischen Fürsorgegesetzgebung verankerte System der
Lastenverteilung verleite die Gemeindefürsorgebehörden zu unnötigen

Ausgaben. Die Erfahrung lehrt jedoch, dass diese Befürchtung

unbegründet ist. Die Direktion des Fürsorgewesens konnte
feststellen, dass die Fürsorgebehörden der Gemeinden pflicht-
bewusst handeln und - von vereinzelten Ausnahmen, die von
der Lastenverteilung ausgeschlossen werden müssen,
abgesehen - keine Ausgaben beschliessen, die im wohlverstandenen

Interesse der von ihnen betreuten Personen und Einrichtungen

nicht notwendig wären. Zwar stieg der Anteil der
GesamtheitderGemeinden an den zu verteilenden Fürsorgeaufwendungen

des Jahres 1965 (letzte Lastenverteilung) gegenüber

1964 um Fr.1952648.75 oder 13,9% auf Fr.15963960.75.
Dieses Ansteigen ist jedoch hauptsächlich zurückzuführen
auf die in der Fussnote 3 der Tabelle zu Abschnitt VI
(Lastenverteilung) erwähnten Gegebenheiten, auf die Erneuerung oder
Erweiterung bestehender und die Gründung neuer besonderer
Fürsorgeeinrichtungen sowie auf die Modernisierung veralteter
und den Bau neuer Heime und Anstalten, deren die öffentliche
Fürsorge zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedarf. Auch stieg der
Landesindex der Konsumentenpreise von 1964 bis 1965 um
7,1 Punkte oder 3,4%, der Baukostenindex (Fürsorgeheime,
zum Teil auch besondere Fürsorgeeinrichtungen) noch viel
mehr, und es nahm die Zahl der Kantonseinwohner zu, alles
Faktoren, die auf das Anwachsen der Fürsorgelasten nicht
ohne Einfluss blieben. Diesen Aufwendungen stehen indessen
die unbestreitbaren Vorzüge der neuen Fürsorgegesetzgebung
gegenüber, was die Fürsorgekommission einer Landgemeinde
zu folgendem Schreiben an die Direktion des Fürsorgewesens
veranlasste: «Es ist uns bei dieser Gelegenheit ein aufrichtiges
Bedürfnis zu anerkennen, welche segensreichen Auswirkungen

die heutige Gesetzgebung in der öffentlichen Fürsorge
ausstrahlt. Bei aller Objektivität ist diese viel menschlicher geworden

und es ist heute eine wirkliche Freude, darin arbeiten zu
dürfen.»
Aus den im Vorjahresbericht mitgeteilten Gründen wird
nachstehend über die Fürsorgefälle und die Fürsorgeaufwendungen
des Jahres 1965 referiert. Die das Jahr 1966 betreffenden Angaben

werden im nächsten Verwaltungsbericht enthalten sein.

A. Armenfürsorge

Wie der Tabelle 1 zu entnehmen ist, ging die Zahl der
Unterstützungsfälle des Jahres 1965 gegenüber dem Vorjahr um 583

zurück, diejenige der unterstützten Personen um 1454. Die
Rohausgaben dagegen stiegen um Fr.374474- oder 1,72%, die
Reinausgaben um Fr.180574- oder 1,85%, was bei den ständig
steigenden Lebenshaltungskosten und den laufenden
Erhöhungen der Pflegekosten in Spitälern, Anstalten und Heimen
nicht verwundert. Von den Gesamteinnahmen entfielen 1,40%
auf Burgergutsbeiträge, 21,06% auf familienrechtliche Beiträge
und Rückerstattungen, 10,04% auf heimatliche Vergütungen,
5,31 % auf allgemeine Einnahmen (Erträgnisse der Gemeindearmengüter

und von Stiftungen, Geschenke, Vergabungen) und
62,19% auf die übrigen Einnahmen (Renten usw.).

Burgergutsbeiträge. Im Berichtsjahr hatte die Fürsorgedirektion
für eine neue vierjährige Periode (1967-1970) die Beiträge der
Burgergemeinden an die Armenfürsorge für ihre Angehörigen
(Art.92-95 des Fürsorgegesetzes vom 3.Dezember 1961;
Dekret vom 19. Februar 1962) festzusetzen. Das Verfahren bot diesmal

keine Schwierigkeiten, da die Festsetzungsgrundlagen
(Volkszählungsergebnisse 1960 und Steuerveranlagungen pro
1965/66) vorhanden waren. Es wurden 254 Burgergemeinden,
bürgerliche Korporationen, gemischte Gemeinden und
Einwohnergemeinden mit bürgerlichen Nutzungsgütern als
beitragspflichtig befunden (bei der Festsetzung 1963: 247
beitragspflichtige Körperschaften). Der neue Burgergutsbeitrag beträgt
durchschnittlich Fr.133- (1963-1966 Fr.105.-). Die höchsten
Beiträge haben die gemischte Gemeinde Souboz (Fr.1205.-)
und die Burgergemeinde Grandval (Fr.666.-) zu leisten.
Überraschenderweise führten diesmal 8 betroffene Körperschaften
gemäss Artikel 44, Ziffer 3 des Fürsorgegesetzes gegen die
Festsetzungsverfügung der Fürsorgedirektion beim
Verwaltungsgericht Beschwerde. Eine Beschwerde wurde dadurch
erledigt, dass die Fürsorgedirektion die auf einem Irrtum
beruhende Festsetzungsverfügung zurückzog. In einem weitern
Fall berichtigte das Verwaltungsgericht die Beitragsfestsetzung,

weil die Steuerveranlagung, welche die Grundlage
bildete, einen Rechnungsfehler enthielt. Eine weitere
Festsetzungsverfügung wurde aufgehoben, weil die beschwerdeführende

Burgergemeinde geltend machte, sie sei wegen ihrer
ausscheidungsvertraglichen Verpflichtungen gegenüber der
Einwohnergemeinde nach wie vor nicht in der Lage, Nutzungen
auszurichten. Das Verwaltungsgericht wies die Angelegenheit
zur Abklärung der Verhältnisse an die Fürsorgedirektion zurück.
Die übrigen fünf Beschwerden, in denen geltend gemacht
wurde, dass die heutigen Erträgnisse der Burgergüter nicht
mehr den Steuerveranlagungen pro 1963/64 und 1965/66
entsprechen, auf welchen die Beitragsfestsetzung beruhte, wurden
vom Verwaltungsgericht abgewiesen. Das Gericht stellte fest,
dass die Grundlagen für die Bemessung der Burgergutsbeiträge

im Fürsorgegesetz und im Dekret vom 19.Februar 1962

klar umschrieben und Abweichungen nicht zulässig sind. Eine

Rechnungsergebnisse der Armenfürsorge der bernischen Gemeinden für das Jahr 1965 Tabelle 1

Fälle Per- Ausgaben
sonen

Einnahmen Reinaufwand Vergleich mit dem Vorjahr

Fälle Per- Reinaufwand
sonen

Berner
Nichtberner

Total Armenfürsorge
Allgemeine Einnahmen (Erträgnisse von
Stiftungen, Schenkungen, Vergabungen)

9 813
2 419

13 966
3167

Fr.

18 754 047.
3400192.

Fr.

8 893 572.
2 709 387.

Fr

9 860 475.
690 805.

22154 239. 11602959, 10551280.

17 921.

Fr.

10 589 15 280 9 550 691.
2 226 3 307 745 770.

10 296 461.

Erträgnisse der Armengüter 579 209, 597 130, 522 885,
12 232 17133 22154 239, 12200 089. 9 954 150, 12 815 18 587 9 773 576.

Für die Lastenverteilung in Betracht fallend ' 10 929 296, 10544 276. -
1 Gemäss Art.33 FG werden nur 2/s der vereinnahmten Verwandtenbeiträge und Rückerstattungen in die Lastenverteilung einbezogen,
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Alters- Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge 1965 Bezügergruppen und Personenkreis Tabelle 2

Männer Frauen Ehepaare Witwen Witwen Einfache Voll-
ohne mit Waisen waisen
Kinder Kindern

Kinder
unter
20 Jahren

Total

Fälle Personen

Betagte 2 433 9 082 2160
Hinterlassene
Invalide 324 398 140

522 303 60 28
27

13 675
913
889

15 835
1 544
1 029

Total 2 757 9 480 2 300 522 303 60 28 27 15 477 18 408

Vorjahr 2 618 9124 2 296 555 329 88 15 18 15 043 17 993

seit 1965 eingetretene Verminderung des Ertrages - z. B. infolge
Schneedruck- und Sturmschäden in den Waldungen - wird
sich in den Steuerveranlagungen pro 1967/68 und 1969/70 und
damit auf die Burgergutsbeiträge pro 1971-1974 auswirken.

B. Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge

Von den insgesamt 492 bernischen Gemeinden gewährten im

Jahre 1965 deren 459 (Vorjahr 470) Leistungen dieser Fürsorge.
Gegenüber 1964 stiegen sowohl die Zahl der Fürsorgefälle als
auch der Betrag der ausgerichteten Fürsorgeleistungen,
erstere um 434, letzterer um netto Fr.2079497.-. Über die
Gliederung der Fälle sowie die Rohausgaben und die Einnahmen
geben die Tabellen 2 und 3 Aufschluss.
Im August 1966, nachdem die Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenfürsorge bereits ausser Kraft getreten war, hatte die

Fürsorgedirektion sich noch mit der ersten und einzigen
Altersfürsorgestreitigkeit zu befassen, die seit dem Inkrafttreten des

neuen Fürsorgegesetzes (l.Juli 1962) an den Regierungsrat
weitergezogen worden war. Mit Rücksicht darauf, dass die
Appellantin ab l.Juli 1966 anstelle der ihren Ansprüchen nicht
genügenden Altersfürsorgeleistung eine sie befriedigende
Ergänzungsleistung zur Altersrente zu erwarten hatte, konnte
sie von der Fürsorgedirektion veranlasst werden, ihren Rekurs

gegen den erstinstanzlichen Entscheid zurückzuziehen, so dass
der Regierungsrat sich auf einen Abschreibungsbeschluss
beschränken konnte. '

Fürsorgeleistungen Tabelle 3

Fürsorgeleistungen

Fr.

Einnahmen
(Rückerstattungen)

Fr.

Nettoausgaben
Fr.

Altersfürsorge 12443763, 470670, 11973093
Hinterlassenenfürsorge 894 002. 10 649, 883 353,
Invalidenfürsorge 840175, 39 880. 800 295.

Total 14177 940. 521199. 13 656 741.

Vorjahr 11577 244.

C. Besondere Fürsorgeeinrichtungen

1. Notstandfürsorge und besondere Notstandsaktionen. Im Jahre
1965 erbrachten 91 Gemeinden (Vorjahr 107) hierfür Leistungen.
Sie haben dafür Fr.1858597.- aufgewendet oder Fr.152818.-

weniger als im Vorjahr (Fr.2011415.-).

2. Schulzahnpflege. Gemäss dem Dekret vom 12. Februar 1962

ist die Schulzahnpflege Sache der Schulgemeinden und
Schulgemeindeverbände für die ihre Schulen besuchenden

Kinder. Doch unterliegen die Aufklärungs- und
Untersuchungskosten, die Vergütungen an nebenamtliche Leiter der
Schulzahnpflege, die Aufwendungen für die Kontrollhefte,
die Reisekostenbeiträge sowie die Behandlungskostenbeiträge

für minderbemittelte Waisen und Kinder minderbemittelter

Eltern als Kosten für eine Fürsorgeeinrichtung der
Lastenverteilung, weshalb sie gesamthaft in den Fürsorgerechnungen
der Einwohner- und gemischten Gemeinden verbucht werden.
Im Jahre 1965 waren dies Fr.1197799-, d.h. Fr.10821- mehr
als 1964 (Fr.1186978.-).

3. Bekämpfung des Alkoholismus. Nach dem Dekret vom 20.
Februar 1962 über die Bekämpfung des Alkoholismus unterliegen
angemessene Aufwendungen der Einwohner- und gemischten
Gemeinden für die Förderung von Bestrebungen, Veranstaltungen

und Einrichtungen zur Bekämpfung des Alkoholismus
im vollen Umfange der Lastenverteilung. Die Gemeinden
wendeten im Jahre 1965 für die erwähnten Zwecke Fr.417195.- auf
(1964: Fr. 378 904.-).

4. Übrige Einrichtungen. Die Einwohner- und gemischten
Gemeinden gaben im Jahre 1965 für Einrichtungen der allgemeinen

Fürsorge für Minderbemittelte, der Jugendfürsorge, der
Familienfürsorge und für Gesundheits-, Kranken- und Alterspflege

Fr.8070095.-aus (1964: Fr.6860570.-). Unter den
Bedingungen der Verordnung vom 29. Juni 1962 über die Aufwendungen

des Staates und der Gemeinden für besondere Wohl-
fahrts- und Fürsorgeeinrichtungen, des Regierungsratsbeschlusses

vom 15.November 1962 über die Aufwendungen der
Gemeinden für Alterssiedlungen und des Regierungsratsbeschlusses

vom 4.September 1963 über die Aufwendungen
der Gemeinden für Invalidenwohnungen können solche Kosten
in die Lastenverteilung einbezogen werden.

_ D. Fürsorgeheime

Die Verordnung vom 15. Juni 1962/17. April 1964 über die
Aufwendungen des Staates und der Gemeinden für Fürsorgeheime
statuiert, dass die Einwohner- und gemischten Gemeinden unter

bestimmten Bedingungen ihre Betriebsaufwendungen für
Fürsorgeheime in die Lastenverteilung einbeziehen können;
zu den Betriebskosten zählen auch bestimmte Abschreibungsraten

und Zinsverluste auf Bau- und Einrichtungsaufwendungen.
Im Jahre 1965 beliefen sich die daherlgen Ausgaben der

Gemeinden auf Fr.4076193.- oder Fr.1084982.- mehr als 1964

(Fr.2991211.-).

E. Personalkosten

An Personalkosten, welche gemäss der diesbezüglichen (bis
l.Juli 1966 in Kraft gestandenen) Verordnung vom 29.Juni 1962






















